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Reglement über die Gebühren bei der 
Benutzung der städtischen Gleisanlagen 
im Herblingertal 

vom 11. Mai 2021  
 
 

 
Der Stadtrat, 

 
gestützt auf Art. 18 Abs. 2 des Gütertransportgesetzes (GüTG) 
vom 25. September 2015 (Stand am 26. September 2020), 

 
beschliesst: 

Art. 1 

Dieses Reglement bezweckt die einheitliche Verrechnung der  
Benutzung der städtischen Gleisanlagen im Herblingertal. 

 
Art. 2 

1 Die Gebühr umfasst die Entschädigung für die Erlaubnis sowie 
einen Beitrag an Bau, Betrieb, Unterhalt, Anpassungen, 
Erneuerungen und Rückbau. 
2 Für die Gebührenerhebung und damit die Bewilligung der Be-
nutzung der Gleisanlagen zuständig ist die Stabstelle Tiefbau. 

 
Art. 3 

Die Gebühr beträgt pro Meter und Jahr bzw. pro Meter und 
Stunde. 

 

Anlage Meter/Jahr  [Fr.] Meter/Std. [Fr.] 

Gleis 61.- 0.007.- 

Weiche 45.- 0.005.- 

 
 

Art. 4 

Dieses Reglement tritt per sofort in Kraft. 

 
 
Zweck 

 
 
 
 
Umfang und 
Zuständigkeit 

 
 
 
 
 
 
 
Gebührenhöhe 

 
 

 

 

 

 

 
Inkrafttreten 

Rechtssammlung der Stadt Schaffhausen (Stand: 11. Mai 2021) 1 


